
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/9/14 4Ob107/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1982

Norm

BAG §9 Abs2

Rechtssatz

Wird ein Lehrling, der zum Elektroinstallateur ausgebildet wird, in zeitlich begrenztem Ausmaß auch zu den mit der

Verlegung von Erdkabeln notwendig verbundenen Grabungsarbeiten herangezogen, ist dies keine berufsfremde

Tätigkeit.
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